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                      Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales Sechste Verordnung             zur    Änderung        der     Versorgungsmedizin- Verordnung A. Problem und Ziel rf Die in der Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung festgelegten „Versor- wu gungsmedizinischen Grundsätze“ sind auf der Grundlage des aktuellen Stands der medi- zinischen Wissenschaft fortzuentwickeln. Dabei sind die Grundsätze der evidenzbasierten Medizin anzuwenden. Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin hat eine Anpassung der Anlage an den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und der versorgungsmedizinischen Erfordernisse empfohlen. Dies betrifft insbesondere die fach- spezifischen Begutachtungsgrundsätze für das Sehvermögen und die Auswirkungen von en Blutkrebserkrankungen. en B. Lösung Änderung der Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung. C. Alternativen Keine. t fere D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand Die Verordnung hat keine Auswirkungen auf die Haushalte von Bund, Länder und Ge- nt meinden. Ein Mehr an Vollzugsaufwand ergibt sich durch die Verordnung nicht. E. Erfüllungsaufwand E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger Re Ein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft Ein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht nicht. Insbesondere werden mit der Ver- ordnung keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung Ein Erfüllungsaufwand für Bund, Länder und Kommunen entsteht nicht.
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                      -2-        Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr F. Weitere Kosten Sonstige Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Sicherungssysteme, Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau ent- stehen nicht. rf wu en en t ferent Re
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                      -3-          Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales Sechste Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin- Verordnung Vom ... Auf Grund des § 70 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der durch Arti- kel … des Gesetzes vom […] (BGBl. I S. […]) eingeführt worden ist und des § 30 Absatz rf 16 des Bundesversorgungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe f des Gesetzes vom 20. Juni 2011 (BGBl. I S. 1114) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung: Artikel 1 wu en Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung en Die Versorgungsmedizin-Verordnung vom 10. Dezember 2008, die zuletzt durch Arti- kel 1 der Verordnung vom 11. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2122) geändert worden ist, wird t wie folgt geändert: 1.   § 4 wird wie folgt gefasst: „Ein Beschluss des Beirates kommt zustande, wenn mindestens neun Mitglieder zustimmen.“ 2. a)   fe In der Anlage zu § 2 wird Teil A zu Teil A-2 und wie folgt geändert: re Der Vorbemerkung werden folgende Sätze vorangestellt: 3. b)       nt „Teil A-2 ist anzuwenden, soweit eine Begutachtung nach Teil B Nummern 2, 3 oder 5 bis 16.1, 16.9 bis 18 erfolgt.“ Die Nummern 3 und 6 werden aufgehoben. In der Anlage zu § 2 wird vor dem neuen Teil A-2 folgender Teil A-1 eingefügt: Re         „Teil A-1 Gemeinsame Grundsätze Teil A-1 ist anzuwenden, soweit eine Begutachtung nach Teil B Nummer 4 oder 16.2 bis 16.8 erfolgt. Die Bezeichnungen der Gesundheitsstörungen und die Kriterien von Definitionen rich- ten sich in der Regel nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krank- heiten, German Modification (ICD-10-GM). Der Grad der Behinderung (GdB) gibt die Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unabhängig von der Ursache der Gesundheitsstörung wieder, der Grad der Schädigungsfolgen (GdS) nur die Beeinträchtigung durch schädigungsbe- dingte Gesundheitsstörungen.
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                      -4-         Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr Wenn im folgenden Text einheitlich die Abkürzung GdB verwendet wird, gibt der Wert das Maß für die Beeinträchtigung der Teilhabe an. Es kann sich im Einzelfall jedoch um eine Beeinträchtigung durch eine schädigungsbedingte Gesundheitsstörung und somit um einen Grad der Schädigungsfolgen handeln. 1. Ermittlung der Teilhabebeeinträchtigung Entsprechend dem Konzept der funktionalen Gesundheit der Internationalen Klassifi- kation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) sind alle Faktoren, welche die Teilhabe beeinträchtigen, bei der Ermittlung der Teilhabebeeinträchtigung und des daraus resultierenden GdB zu berücksichtigen. Bezogen auf Gesundheits- störungen sind dies die Körperfunktionen, die Körperstrukturen und die Aktivitäten. rf Dazu zählen insbesondere folgende mit einer Gesundheitsstörung zusammenhän- gende Faktoren: Ausprägung der Störung, Therapieaufwand und krankheitsbedingt gebotene Beschränkungen. wu 1.1 Die Leitlinien und Empfehlungen der jeweiligen wissenschaftlichen Fachgesell- schaften sollen bei der Begutachtung berücksichtigt werden. 1.2 Grundsätzlich ist der GdB für die Funktionseinschränkung angegeben, die sich unter Einsatz von Hilfsmitteln und allgemeiner Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens ergibt. en en 1.3 Funktionseinschränkungen, welche die Teilhabe beeinträchtigen, sind nach stan- dardisierten, wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden zu erfassen, soweit solche Standards existieren. In klar zu begründenden Ausnahmefällen (insbesondere bei t kompletter Immobilität oder Unfähigkeit zur erforderlichen Kooperation bei der Unter- suchung) kann hiervon abgewichen werden. 1.4 Der Begriff Behandlungsbedürftigkeit im Sinne dieser Verordnung wird bei einer Gesundheitsstörung verwendet, wenn entsprechend den Kriterien der evidenzbasier- ten Medizin eine Therapie notwendig ist. fe 1.5 Die in Teil B festgelegten GdB bewerten die Teilhabebeeinträchtigung bei guter re Versorgungsqualität. Die Qualität des Behandlungsergebnisses beeinflusst die Teil- habebeeinträchtigung maßgeblich. Sie ist neben der individuellen Krankheitsausprä- nt gung von der durchgeführten Therapie und dem Einsatz vorhandener Hilfsmittel ab- hängig. Falls sich wegen einer geringeren Versorgungsqualität eine wesentlich größere Teil- habebeeinträchtigung ergibt, ist bei der versorgungsmedizinischen Begutachtung ein höherer GdB festzustellen. Re 1.6 Die in der GdB-Tabelle angegebenen Werte schließen den üblicherweise erfor- derlichen Therapieaufwand mit ein und berücksichtigen auch erfahrungsgemäß be- sonders aufwendige Therapien. Bei Nachweis eines darüber hinaus gehenden not- wendigen Therapieaufwands mit einer damit verbundenen Beeinträchtigung der Teil- habe kann vom versorgungsärztlichen Gutachter ein höherer GdB vergeben werden. Es ist kenntlich gemacht, falls der übliche Therapieaufwand nicht definiert ist. Dann sind die Therapie und die durch den unterschiedlichen Aufwand hervorgerufenen Teilhabebeeinträchtigungen benannt und mit einem GdB aufgeführt, der alle die Teil- habe beeinträchtigenden Faktoren berücksichtigt. 1.7 Eine gesunde Lebensführung - auch wenn sie zeitaufwendig realisiert wird - führt zu keiner Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
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                      -5-         Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr Nur medizinisch notwendige Einschränkungen der Aktivitäten können als Einschnitte in der Lebensführung eine Beeinträchtigung der Teilhabe bedingen. Einschnitte in der Lebensführung zeigen sich insbesondere im Gemeinschafts-, sozialen und wirtschaft- lichen Leben einschließlich der Erziehung, Bildung, Arbeit und Beschäftigung, in der Kommunikation, in der Selbstversorgung, im häuslichen Leben, beim Lernen, bei der Wissensanwendung und der Mobilität. 1.8 Falls sich die Teilhabebeeinträchtigung regelhaft mit dem Erreichen bestimmter Altersstufen ändert, ist dies bei den Gesundheitsstörungen angegeben. Dies stellt ei- ne wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse im Sinne des § 48 Absatz 1 Satz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch dar. rf 1.9 Zukünftig zu erwartende Gesundheitsstörungen sind nicht zu berücksichtigen. 1.10 Bei im Verlauf regelhaft abklingenden Gesundheitsstörungen ist der GdB- wu Feststellung die Teilhabebeeinträchtigung zu Grunde zu legen, die der voraussichtlich dauerhaft verbleibenden Teilhabebeeinträchtigung entspricht. Verursacht die Ge- sundheitsstörung im Verlauf regelhaft unterschiedlich stark ausgeprägte Beeinträchti- gungen der Teilhabe, so ist der GdB-Feststellung die durchschnittliche Teilhabebe- einträchtigung zu Grunde zu legen. en 1.11 Störungen des psychischen Befindens sowie einzelne psychische Symptome können als Begleiterscheinungen von Gesundheitsstörungen auftreten. Diese psychi- en schen Begleiterscheinungen sind im GdB der Gesundheitsstörung eingeschlossen. Begleiterscheinungen sind von psychischen Komorbiditäten zu trennen. t Eine psychische Komorbidität liegt immer dann vor, wenn der psychopathologische Befund eine Diagnose aus dem Kapitel V der ICD-10-GM zulässt. Diese ist dann ge- sondert zu bewerten. 1.12 Die Einteilung von Schmerzen aus gutachtlicher Sicht erfolgt in drei Kategorien: fe Schmerz existiert als Begleitsymptom einer Gewebeschädigung oder -erkrankung, Schmerz existiert bei Gewebeschädigung oder -erkrankung verstärkt durch psychi- re sche Komorbidität und Schmerz existiert als Leitsymptom einer psychischen Erkran- kung. nt 1.12.1 Übliche Schmerzen als Begleitsymptom einer Gewebeschädigung oder - erkrankung sind im GdB der Erkrankung eingeschlossen und berücksichtigen auch erfahrungsgemäß besonders schmerzhafte Zustände. Schmerzen, die über das für die Gesundheitsstörung typische Maß hinausgehen, sind zusätzlich zu bewerten. 1.12.2 Wenn der Schmerz durch psychische Komorbidität verstärkt wird, entspricht Re der GdB der aus beiden Erkrankungen resultierenden Teilhabebeeinträchtigung. 1.12.3 Wenn der Schmerz Leitsymptom einer psychischen Erkrankung ist, dann ist dieser im GdB der psychischen Störung enthalten. 1.13 Eine Gesundheitsstörung mit Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes kann zu einer Beeinträchtigung der Teilhabe führen, wenn sie regelhaft wesentliche Auswirkungen auf die interpersonelle und soziale Interaktion hat. Diese Teilhabebe- einträchtigung ist unabhängig davon, ob in dem betroffenen Funktionssystem eine Funktionseinschränkung besteht oder nicht. 1.13.1 Ist die Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes regelhaft mit einer Funktionsstörung verbunden, ist diese im GdB für die Funktionsstörung enthalten.
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                      -6-         Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr 1.13.2 Ist die Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes nicht regelhaft mit einer Funktionsstörung verbunden, ist bei der betreffenden Gesundheitsstörung an- gegeben, dass diese - falls vorhanden - zusätzlich zu bewerten ist. 1.13.3 Davon zu trennen sind psychische Komorbiditäten, die auf Grund der Beein- trächtigung des äußeren Erscheinungsbildes auftreten können. Eine Komorbidität liegt immer dann vor, wenn der psychopathologische Befund eine Diagnose aus dem Kapitel V der ICD-10-GM zulässt. Diese ist gesondert zu bewerten. 1.13.4 Nur der GdB für die eigentliche Funktionsstörung ist für die Vergabe von Merkzeichen relevant. 2. Pauschale Erhöhung des GdB (früher „Heilungsbewährung“) rf 2.1 Bei Gesundheitsstörungen, die zu vorübergehenden Auswirkungen im physi- wu schen, psychischen und sozialen Bereich führen, kann unter den unten genannten Voraussetzungen eine „pauschale Erhöhung“ vergeben werden. Durch die pauschale Bewertung derjenigen Beeinträchtigung der Teilhabe, die nach einem definierten Zeit- raum vergeht, sollen die Betroffenen von der Notwendigkeit entlastet werden, die zum Teil schwer einschätzbaren Beeinträchtigungen im physischen, psychischen und so- zialen Bereich im Einzelnen nachweisen zu müssen. en 2.2 Wenn eine sachgerechte Bewertung der Teilhabebeeinträchtigung auch ohne en pauschale Erhöhung möglich ist, so ist diese Bewertung vorzunehmen. 2.3 Eine pauschale Erhöhung ist insbesondere nach der Behandlung von Gesund- t heitsstörungen zu vergeben, bei denen dies in Teil B vorgegeben ist. Für die häufigs- ten und wichtigsten solcher Krankheiten sind dort Werte für die pauschale Erhöhung angegeben. Im Übrigen ist Voraussetzung, dass die Gesundheitsstörung unbehandelt progredient oder remittierend und auch bei erfolgter Therapie potenziell tödlich verläuft. Das Ziel fe der bei diesen Gesundheitsstörungen durchgeführten Therapiemaßnahmen ist regel- haft kurativ, also das Erreichen eines definierbaren „Gesundheitszustands“ oder einer re definierbaren Remission. Der Verlauf der Gesundheitsstörung ist aufgrund möglicher Rezidive auch bei erfolgender Rezidivprophylaxe ungewiss. Die Rezidivgefahr und nt die Ungewissheit über den Verlauf der Gesundheitsstörung nehmen in einem be- stimmten Zeitraum ab. 2.4 Folgende weitere Voraussetzungen sind für die Vergabe einer „pauschalen Erhö- hung“ zu erfüllen: Bei vorbestehender Teilhabebeeinträchtigung durch eine chronische Gesundheitsstö- Re rung entsprach deren Gesamtausmaß dem einer Schwerbehinderung. Ohne vorbestehende Teilhabebeeinträchtigung bei neu aufgetretener Gesundheits- störung oder nach erfolgreicher Therapie der oben genannten chronischen Gesund- heitsstörung entspricht die Teilhabebeeinträchtigung, die mit der pauschalen Erhö- hung bewertet wird, mindestens einem GdB von 30. 2.5 Sind die Voraussetzungen für die Vergabe einer pauschalen Erhöhung erfüllt, be- trägt diese mindestens 30. Abhängig von dem Stadium beziehungsweise der Ausprä- gung der Gesundheitsstörung ist der GdB für die pauschale Erhöhung auch höher anzusetzen. 2.6 Falls eine pauschale Erhöhung für nicht in Teil B aufgeführte Gesundheitsstörun- gen zu vergeben ist, sind in Teil B angegebene GdB für pauschale Erhöhungen als Vergleichsmaßstab heranzuziehen.
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                      -7-          Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr 2.7 Weder der Beginn des Zeitraums der pauschalen Erhöhung noch dessen Ende bedeuten, dass eine Heilung eingetreten ist. 2.8 In der Regel beträgt der Zeitraum der pauschalen Erhöhung fünf Jahre und be- ginnt nach Beendigung der Primärtherapie; eine zusätzliche adjuvante Therapie hat keinen Einfluss auf den Beginn. Abweichungen hiervon werden in Teil B vermerkt. 2.9 GdB-Bildung für die von der pauschalen Erhöhung betroffenen Gesundheitsstö- rungen 2.9.1 Zuerst erfolgt die Feststellung des GdB für die voraussichtlich dauerhaft ver- bleibende Teilhabebeeinträchtigung unter Einschluss aller oben aufgeführten Fakto- ren. rf 2.9.2 Da bei Gesundheitsstörungen, bei denen eine pauschale Erhöhung festgestellt wu wird, häufig umfassende Therapiemaßnahmen notwendig sind, ist insbesondere zu prüfen, welche Auswirkungen (wie chronische Müdigkeit, Sterilität, Neuropathien, Be- einträchtigung der Entwicklung und emotionaler, kognitiver und sozialer Funktionen) regelhaft auf Dauer durch diese hervorgerufen werden. Dies ist bei der Feststellung des GdB für die dauerhaft verbleibende Gesundheitsstörung zu berücksichtigen. en 2.9.3 Der GdB für die dauerhaft verbleibende Teilhabebeeinträchtigung ist für den vorgegebenen Zeitraum um den GdB für die pauschale Bewertung zu erhöhen. Für en die Ermittlung des Gesamt-GdB ist die Beeinträchtigung der Teilhabe in ihrer Ge- samtheit (siehe 2.2) maßgebend. t 2.9.4 Der Ablauf des Zeitraums der pauschalen Erhöhung stellt eine wesentliche Än- derung der tatsächlichen Verhältnisse im Sinne des § 48 Absatz 1 Satz 1 des Zehn- ten Buches Sozialgesetzbuch dar. 3. Allgemeine Hinweise zu Teil B fe 3.1 Die in Teil B genannten GdB-Werte sind verbindlich. Vorhandene Beurteilungs- spannen ermöglichen es, den Besonderheiten des Einzelfalles Rechnung zu tragen. 4. re 3.2 Bei Gesundheitsstörungen, die in Teil B nicht aufgeführt sind, ist der GdB in Ana- nt logie zu vergleichbaren Gesundheitsstörungen zu beurteilen.“ In der Anlage zu § 2 wird nach dem neuen Teil A-2 folgender Teil A-3 eingefügt: „Teil A-3 GdB-Bildung Teil A-3 ist für alle Begutachtungen nach Teil B anzuwenden. Re   1. Im Begutachtungsablauf sollen insbesondere zuerst die Teilhabebeeinträchtigun- gen folgender Funktionssysteme zusammenfassend ermittelt werden: Hirnfunktionen einschließlich psychischer Funktionen; Sehfunktionen; Hör- und Gleichgewichtsfunktionen; Stimm- und Sprechfunktionen; Funktionen des Atmungs- systems; Funktionen des kardiovaskulären Systems; Funktionen des Verdauungssys- tems; Funktionen der Harnbildung und -ausscheidung; Genital- und reproduktive Funktionen; Funktionen des hämatologischen und Immunsystems; Funktionen des Stoffwechsels und des endokrinen Systems; Funktionen der Haut und Hautanhangs- gebilde; bewegungsbezogene Funktionen der Arme; bewegungsbezogene Funktio- nen der Beine; bewegungsbezogene Funktionen des Rumpfes.
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                      -8-         Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr Liegen mehrere Gesundheitsstörungen in einem Funktionssystem vor, ist zuerst der GdB für das Funktionssystem zu ermitteln. Hierbei gelten die folgenden Vorgaben zur Bildung des Gesamt-GdB analog. 2. Bildung des Gesamt-GdB 2.1 Liegen Beeinträchtigungen der Teilhabe aufgrund der Störung mehrerer Funkti- onssysteme vor, sind die GdB hierfür separat zu ermitteln. Zur anschließenden Er- mittlung des Gesamt-GdB ist die Beeinträchtigung der Teilhabe in ihrer Gesamtheit maßgebend. Dabei sind die Auswirkungen der Gesundheitsstörung auf die Teilhabe in ihren wechselseitigen Beziehungen zueinander zu berücksichtigen. Berechnungs- methoden wie Addition, Mittelung oder ähnliches dürfen bei der Bildung eines Ge- samt-GdB nicht angewendet werden. rf 2.2 Bei der Bildung des Gesamt-GdB ist in der Regel von der Teilhabebeeinträchti- wu gung auszugehen, die den höchsten Einzel-GdB bedingt. Unter Berücksichtigung ih- rer wechselseitigen Beziehungen zueinander ist für alle weiteren Teilhabebeeinträch- tigungen zu prüfen, ob überhaupt und gegebenenfalls inwieweit diese das Ausmaß der Gesamtbeeinträchtigung wesentlich erhöhen, also eine GdB-Erhöhung um min- destens 10 bewirken. en 2.2.1 Um die gesamte Teilhabebeeinträchtigung beurteilen zu können, muss aus der ärztlichen Gesamtschau heraus beachtet werden, dass verschiedene Gesundheits- en störungen sich wechselseitig beeinflussen können. Bei Vorliegen mehrerer Gesund- heitsstörungen ist zu prüfen, welchen Einfluss deren Auswirkungen auf die Bildung des Gesamt-GdB haben und zwar zusätzlich zu den Auswirkungen der Gesundheits- t störung mit dem höchsten Einzel-GdB: - Bei vollständiger Überdeckung ist der Gesamt-GdB regelhaft nicht höher als der Einzel-GdB. - Bei Überschneidung bedarf es einer eingehenden Prüfung der häufig komplexen In- fe teraktionen und Begründung, ob der Gesamt-GdB höher als der Einzel-GdB festzu- stellen ist. re - Verstärken sich die Auswirkungen der verschiedenen Gesundheitsstörungen ge- nt genseitig wesentlich, ist regelhaft ein höherer GdB als der Einzel-GdB festzustellen. Dies liegt insbesondere vor, wenn durch die Auswirkung einer weiteren Gesundheits- störung Kompensationsmöglichkeiten aufgehoben werden. - Auch bei voneinander völlig unabhängigen Gesundheitsstörungen bedarf es einer eingehenden ärztlichen Prüfung und Begründung, ob der Gesamt-GdB höher als der Einzel-GdB festzustellen ist, da sie sich auf die selben Lebensbereiche auswirken Re können, ohne die Gesamtbeeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu verstärken. 2.2.2 Bei der Prüfung, ob sich die Teilhabebeeinträchtigung durch eine weitere Ge- sundheitsstörung wesentlich erhöht, ist zu beachten: - Gesundheitsstörungen, die einen GdB von 10 bedingen, führen regelhaft nicht zu einer Zunahme der Gesamtbeeinträchtigung. - Gesundheitsstörungen, die einen GdB von 20 bedingen, führen in Ausnahmefällen zu einer wesentlichen Zunahme des Ausmaßes der Teilhabebeeinträchtigung (des Gesamt-GdB). Deren Berücksichtigung bedarf einer eingehenden Prüfung und Be- gründung.
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                      -9-          Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr 2.3 Die in Teil B angegebenen GdB, welche die Teilhabebeeinträchtigung bei einzel- nen Gesundheitsstörungen wiedergeben, sind bei der Gesamtwürdigung der Teilhab- ebeeinträchtigung, also der Bildung des Gesamt-GdB, als Vergleich heranzuziehen.“ 5.   In der Anlage zu § 2 wird Teil B Nummer 4 wird wie folgt gefasst: „4 Sehvermögen Die Teilhabe kann durch alle Störungen des Sehvermögens beeinträchtigt werden, insbesondere durch eine Herabsetzung der Sehschärfe, des Lesevermögens, durch Gesichtsfeldausfälle oder Augenbewegungsstörungen. Für die Beurteilung des Seh- vermögens sind in erster Linie die Sehschärfe unter bestmöglicher Korrektur und das rf Gesichtsfeld maßgebend. Korrekturen können insbesondere durch Kontaktlinsen und Korrektionsgläser erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass der morphologische Befund die Sehstörungen erklärt. wu Wird durch eine weitere Störung des Sehvermögens die Teilhabebeeinträchtigung wesentlich verstärkt, erhöht sich der GdB entsprechend. Die Sehschärfe ist nach DIN 58220-5:2009-11 zu bestimmen; Abweichungen hiervon sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Zur Feststellung von Blindheit oder Sehbehinde- en rung ist die DIN 58220-3:2009-11 anzuwenden. Die Sehschärfeprüfung erfolgt einäu- gig und beidäugig. Sind die Ergebnisse beider Prüfungsarten unterschiedlich, so ist en bei der Bewertung die beidäugige Sehschärfe als Sehschärfewert des besseren Au- ges anzusetzen. t Bei der Gesichtsfeldbestimmung ist zu beachten, dass zur Feststellung von Gesichts- feldausfällen nur Ergebnisse der manuell-kinetischen Perimetrie entsprechend der Marke Goldmann III/4e verwertet werden dürfen. Zur Feststellung parazentraler ho- monymer Skotome oder anderer zentrumsnaher Skotome mit Beeinträchtigung der Lesefähigkeit sind auch andere standardisierte Methoden zulässig. Bei der Bewer- tung von Störungen des Gesichtsfelds ist das beidäugige Gesichtsfeld maßgeblich. fe 4.1 Blindheit re Blind ist ein Mensch, dem das Sehvermögen vollständig fehlt. Als blind anzusehen ist nt auch ein Mensch, dessen Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht beidäugig mehr als 0,02 (1/50) beträgt oder wenn andere Störungen des Sehvermögens von ei- nem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeinträchtigung der Sehschär- fe gleichzustellen sind. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn eine der fol- genden Konstellationen vorliegt. Bei der Gesichtsfeldbewertung ist das beidäugige Gesichtsfeld maßgeblich. Re   aa) Bei einer Einengung des Gesichtsfelds, wenn bei einer Sehschärfe von 0,033 (1/30) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfelds in keiner Richtung mehr als 30° vom Zentrum des Gesichtsfeldschemas entfernt ist, wobei Gesichtsfeldreste jen- seits von 50° (vom Gesichtsfeldschema) unberücksichtigt bleiben. bb) Bei einer Einengung des Gesichtsfelds, wenn bei einer Sehschärfe von 0,05 (1/20) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfelds in keiner Richtung mehr als 15° vom Zentrum des Gesichtsfeldschemas entfernt ist, wobei Gesichtsfeldreste jen- seits von 50° (vom Gesichtsfeldschema) unberücksichtigt bleiben. cc) Bei einer Einengung des Gesichtsfelds, wenn bei einer Sehschärfe von 0,1 (1/10) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfelds in keiner Richtung mehr als 7,5° vom Zentrum des Restgesichtsfelds entfernt ist, wobei Gesichtsfeldreste jenseits von 50° (vom Gesichtsfeldschema) unberücksichtigt bleiben.
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                      - 10 -          Bearbeitungsstand: 26.09.2014 10:18 Uhr dd) Bei einer Einengung des Gesichtsfelds, auch bei normaler Sehschärfe, wenn die Grenze der Gesichtsfeldinsel in keiner Richtung mehr als 5° vom Zentrum des Rest- gesichtsfelds entfernt ist, wobei Gesichtsfeldreste jenseits von 50° (vom Gesichts- feldschema) unberücksichtigt bleiben. ee) Bei großen Skotomen innerhalb von 50° des Gesichtsfeldschemas, die zum Aus- fall von mehr als der Hälfte unterhalb des horizontalen Meridians führen und von un- ten mindestens bis zum Zentrum des Gesichtsfeldschemas reichen, wenn die Seh- schärfe nicht mehr als 0,1 (1/10) beträgt. ff) Bei homonymen Hemianopsien, wenn die Sehschärfe nicht mehr als 0,1 (1/10) be- trägt und das erhaltene Gesichtsfeld in der Horizontalen nicht mehr als 30° Durch- messer besitzt. rf gg) Bei bitemporalen oder binasalen Hemianopsien, wenn die Sehschärfe nicht mehr nicht mehr als 30° Durchmesser besitzt. wu als 0,1 (1/10) beträgt und das erhaltene binokulare Gesichtsfeld in der Horizontalen hh) Bei einer bilateralen homonymen Hemianopsie ohne makulare Aussparung oder mit einer Aussparung von 5° oder weniger. Dabei bleiben Gesichtsfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt. en Die Teilhabebeeinträchtigung infolge einer Störung des visuellen Erkennens (insbe- en sondere visuelle Agnosie) ist ebenso wie die bei anderen neuropsychologischen Stö- rungen nach Nummer 3 zu beurteilen. t 4.2 Sehschärfeminderung Die Zahlen rechts und unterhalb des markierten Rahmens geben GdB wieder. beidäugige Sehschärfe 1,0   0,8   0,63   0,5    0,4     0,32    0,25   0,2    0,16   0,1    0,08   0,05   0,02 fe Sehschärfe des schlechteren re Auges          5/5   5/6   5/8    5/10   5/12    5/15    5/20   5/25   5/30   5/50   1/12   1/20   1/50 1,0 0,8 0,63 0,5 nt 5/5 5/6 5/8 5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 20 10 20 20 20 20 20 20 30 20 20 30 30 20 20 30 40 20 20 30 40 0,4    5/12    0     10    10     10     20      20      20     30     30     30     40     40     50 Re 0,32 0,25 0,2 5/15 5/20 5/25 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 30 40 50 40 40 50 40 50 50 40 50 60 50 50 60 50 60 70 0,16   5/30    10    20    20     20     30      40      40     50     60     60     60     70     80 0,1    5/50    20    20    20     30     30      40      50     50     60     70     70     80     90 0,08   1/12    20    20    30     30     40      40      50     60     60     70     80     90     90 0,05   1/20    20    20    30     40     40      50      50     60     70     80     90     100    100 0,02   1/50    20    20    30     40     50      50      60     70     80     90     90     100    100
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